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der Berge am 11. Dezember bewirkten Erkenntnissen und Im-
pulsen für Veränderungen aufbauen;

34. ermutigt die Mitgliedstaaten, Informationen zum
Thema Berge zu sammeln und zu erzeugen und entsprechen-
de Datenbanken einzurichten, mit dem Ziel, das vorhandene
Wissen zu Gunsten interdisziplinärer Forschungsarbeiten,
Programme und Projekte zu nutzen und die Entscheidungs-
findung und Planung zu verbessern;

35. legt allen zuständigen Stellen des Systems der Ver-
einten Nationen nahe, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats
ihre konstruktiven Bemühungen um die Stärkung der interin-
stitutionellen Zusammenarbeit weiter zu intensivieren, damit
die einschlägigen Kapitel der Agenda 21168, namentlich Kapi-
tel 13, sowie die Ziffer 42 und andere einschlägige Ziffern des
Durchführungsplans von Johannesburg169 wirksamer umge-
setzt werden, unter Berücksichtigung der Anstrengungen der
Interinstitutionellen Gruppe für Berggebiete und der Notwen-
digkeit, das System der Vereinten Nationen stärker mit einzu-
beziehen, insbesondere die Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen, das Umweltprogramm
der Vereinten Nationen, die Universität der Vereinten Natio-
nen, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, die
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen-
schaft und Kultur und das Kinderhilfswerk der Vereinten Na-
tionen sowie die internationalen Finanzinstitutionen und an-
dere zuständige internationale Organisationen;

36. anerkennt die von der Bergpartnerschaft im Ein-
klang mit Resolution 2003/61 des Wirtschafts- und Sozialrats
vom 25. Juli 2003 durchgeführten Maßnahmen, bittet die in-
ternationale Gemeinschaft und die anderen in Betracht kom-
menden Interessenträger, einschließlich der Zivilgesellschaft
und des Privatsektors, die aktive Beteiligung an der Bergpart-
nerschaft zu erwägen, um ihren Nutzen zu erhöhen, und bittet
das Sekretariat der Partnerschaft, der Kommission für Nach-
haltige Entwicklung auf ihrer sechzehnten Tagung im Jahr
2008 über ihre Tätigkeiten und Ergebnisse Bericht zu erstat-
ten, namentlich im Hinblick auf die Themenbereiche Land-
wirtschaft, ländliche Entwicklung, Grund und Boden, Dürre,
Wüstenbildung und Afrika;

37. nimmt in diesem Zusammenhang mit Anerkennung
Kenntnis von den Bemühungen der Bergpartnerschaft, mit
bestehenden multilateralen Übereinkünften, die für die Berg-
gebiete von Belang sind, zusammenzuarbeiten, wie etwa mit
dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt, dem
Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung
der Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbil-
dung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika176,
dem Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über
Klimaänderungen177, der Internationalen Strategie zur Kata-

strophenvorsorge und regionalen Übereinkünften zum Thema
Berge wie dem Übereinkommen zum Schutz der Alpen und
dem Rahmenübereinkommen über den Schutz und die nach-
haltige Entwicklung der Karpaten;

38. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Angebot
der Regierung Kirgisistans, im Oktober 2009 einen zweiten
Weltgipfel von Bischkek über Berggebiete auszurichten und
von der Einladung an die Mitgliedstaaten, das System der
Vereinten Nationen und die anderen in Betracht kommenden
Interessenträger, an diesem Gipfel teilzunehmen;

39. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung unter dem Unter-
punkt „Nachhaltige Entwicklung der Berggebiete“ des Punk-
tes „Nachhaltige Entwicklung“ über die Durchführung dieser
Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 62/197

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/62/419/Add.9, Ziff. 9)178.

62/197. Förderung neuer und erneuerbarer Energiequel-
len

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/7 vom 16. Okto-
ber 1998, 54/215 vom 22. Dezember 1999 und 55/205 vom
20. Dezember 2000 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutio-
nen 56/200 vom 21. Dezember 2001, 58/210 vom 23. Dezem-
ber 2003 und 60/199 vom 22. Dezember 2005 über die Förde-
rung neuer und erneuerbarer Energiequellen, einschließlich
der Durchführung des Weltsolarprogramms,

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
2005179,

feststellend, dass das Weltsolarprogramm 1996-2005 da-
zu beigetragen hat, die Öffentlichkeit für die größere Rolle zu
sensibilisieren, die neue und erneuerbare Energiequellen bei
der globalen Energieversorgung spielen können,

unter erneutem Hinweis auf die Grundsätze der Rio-Er-
klärung über Umwelt und Entwicklung180 und der Agenda
21181 und unter Hinweis auf die Empfehlungen und
Schlussfolgerungen im Durchführungsplan des Weltgipfels
für nachhaltige Entwicklung („Durchführungsplan von Jo-

176 United Nations, Treaty Series, Vol. 1954, Nr. 33480. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1997 II S. 1468; LGBl. 2000
Nr. 69; öBGBl. III Nr. 139/1997; AS 2003 788.
177 Ebd., Vol. 1771, Nr. 30822. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1993 II S. 1783; LGBl. 1995 Nr. 118; öBGBl. Nr. 414/1994; AS
1994 1052.

178 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
179 Siehe Resolution 60/1.
180 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. I, Resolutions Adopted
by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und
Korrigendum), Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/rio.pdf.
181 Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/
german/conf/agenda21/agenda_21.pdf.
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hannesburg“)182 betreffend die Erschließung von Energie zu
Gunsten der nachhaltigen Entwicklung,

unter Hinweis auf die Internationale Konferenz von
Beijing über erneuerbare Energien, die am 7. und 8. Novem-
ber 2005 als Folgemaßnahme zu der vom 1. bis 4. Juni 2004
in Bonn (Deutschland) abgehaltenen Internationalen Konfe-
renz für erneuerbare Energien stattfand, und Kenntnis neh-
mend von dem Angebot der Regierung der Vereinigten Staa-
ten von Amerika, vom 6. bis 8. März 2008 die Internationale
Konferenz von Washington über erneuerbare Energien auszu-
richten,

die Initiativen begrüßend, die darauf abzielen, den Zu-
gang zu einer zuverlässigen, erschwinglichen, wirtschaftlich
tragfähigen, sozial- und umweltverträglichen Energieversor-
gung zu Gunsten einer nachhaltigen Entwicklung zu verbes-
sern, um zur Erreichung der international vereinbarten Ent-
wicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwick-
lungsziele, beizutragen,

betonend, dass die verstärkte Nutzung und Förderung al-
ler Formen neuer und erneuerbarer Energie zu Gunsten der
nachhaltigen Entwicklung, einschließlich Sonnenenergie und
thermischer Energie, photovoltaischer Energie, Energie aus
Biomasse, Windenergie, Wasserkraft, Gezeiten- und Meeres-
energie und geothermischer Energie, einen bedeutsamen Bei-
trag zur Verwirklichung der nachhaltigen Entwicklung und
zur Erreichung der international vereinbarten Entwicklungs-
ziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, lei-
sten könnte,

in der Erkenntnis, dass sich mit der verstärkten Nutzung
neuer und erneuerbarer Energiequellen bedeutende Optionen
für eine Energieversorgung zu Gunsten der nachhaltigen
Entwicklung und die Erweiterung des Zugangs zu modernen
Energiedienstleistungen bieten könnten,

feststellend, dass die erweiterte Nutzung neuer und erneu-
erbarer Energiequellen und moderner, sauberer Energietech-
nologie neben der Steigerung der Effizienz der Energieerzeu-
gung und -nutzung Möglichkeiten zur Verbesserung der Um-
weltbedingungen auf weltweiter und lokaler Ebene schafft,

in Anerkennung der Beiträge, die neue und erneuerbare
Energiequellen leisten, um die Treibhausgase zu reduzieren
und den Klimaänderungen zu begegnen, die ernste Risiken
und Herausforderungen darstellen,

feststellend, dass die Nachfrage nach Energie weltweit
weiter steigt, in der Erkenntnis, dass der Anteil der Energie
aus neuen und erneuerbaren Quellen nach wie vor deutlich
hinter ihrem erheblichen Nutzungspotenzial zurückbleibt,
und in dieser Hinsicht die Notwendigkeit unterstreichend,
neue und erneuerbare Energiequellen zu erschließen,

betonend, dass weitere Schritte unternommen werden
müssen, um den Entwicklungs- und Transformationsländern
rasch quantitativ und qualitativ ausreichende Finanzmittel be-
reitzustellen und fortschrittliche Technologien an sie weiter-
zugeben, die eine effiziente und breitere Nutzung von Ener-
giequellen, insbesondere neuen und erneuerbaren Energie-
quellen, ermöglichen,

erneut erklärend, dass jedes Land die Hauptverantwor-
tung für die eigene Entwicklung übernehmen muss und dass
die Rolle der nationalen Politiken und Entwicklungsstrategi-
en bei der Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung
nicht genügend betont werden kann, und in der Erkenntnis,
dass auf allen Ebenen günstige Rahmenbedingungen für In-
vestitionen und eine dauerhafte Finanzierung geschaffen wer-
den müssen,

in Anerkennung der weiterhin ausschlaggebenden Rolle
der Kommission für Nachhaltige Entwicklung sowie des
Wirtschafts- und Sozialrats als Diskussionsforen für neue und
erneuerbare Energiequellen und nachhaltige Entwicklung,

die Anstrengungen der Regierungen und Institutionen be-
grüßend, die Politiken und Programme mit dem Ziel eingelei-
tet haben, die Nutzung neuer und erneuerbarer Energie zu
Gunsten der nachhaltigen Entwicklung auszuweiten, und die
Beiträge anerkennend, die regionale Initiativen, Institutionen
und regionale Wirtschaftskommissionen zur Unterstützung
der diesbezüglichen Anstrengungen der Länder, insbesondere
der Entwicklungs- und Transformationsländer, leisten,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs183;

2. bekräftigt, dass der Durchführungsplan von Johan-
nesburg182 als zwischenstaatlicher Rahmen für die Erschlie-
ßung von Energie zu Gunsten der nachhaltigen Entwicklung
vollständig umgesetzt werden muss;

3. betont, dass der Zugang zu zuverlässigen, er-
schwinglichen, wirtschaftlich tragfähigen, sozial- und um-
weltverträglichen Energiedienstleistungen und -ressourcen zu
Gunsten der nachhaltigen Entwicklung verbessert werden
muss, und zieht dabei die Verschiedenartigkeit der Umstände,
der nationalen Politiken und der spezifischen Bedürfnisse der
Entwicklungs- und Transformationsländer in Betracht;

4. betont außerdem, dass die auf die Erschließung von
Energie zu Gunsten der nachhaltigen Entwicklung gerichtete
Forschung und Entwicklung verstärkt werden muss, was er-
fordert, dass die Regierungen und gegebenenfalls alle ande-
ren maßgeblichen Interessenträger, einschließlich des Privat-
sektors, der Zivilgesellschaft und der internationalen Organi-
sationen, umfangreichere finanzielle und personelle Ressour-
cen zur Beschleunigung der Forschungsvorhaben zusagen;

5. fordert die Regierungen sowie die zuständigen inter-
nationalen und regionalen Organisationen und die sonstigen
maßgeblichen Interessenträger auf, je nach Bedarf die ver-
stärkte Nutzung neuer und erneuerbarer Energiequellen, die182 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-

burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf. 183 A/62/208.
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effizientere Energienutzung, den stärkeren Rückgriff auf mo-
derne Energietechnologien, namentlich sauberere Technolo-
gien zur Nutzung fossiler Brennstoffe, und die nachhaltige
Nutzung traditioneller Energiequellen zu kombinieren, wo-
durch der steigende Bedarf an Energiedienstleistungen län-
gerfristig gedeckt und so eine nachhaltige Entwicklung her-
beigeführt werden könnte;

6. befürwortet globale, regionale und nationale Initiati-
ven auf dem Gebiet der neuen und erneuerbaren Energien mit
dem Ziel, den Zugang zu Energie, einschließlich neuer und
erneuerbarer Energiequellen, für die ärmsten Bevölkerungs-
gruppen zu fördern und die Energieeffizienz und -einsparung
durch den Rückgriff auf eine Kombination der verfügbaren
Technologien zu verbessern, unter voller Berücksichtigung
der Bestimmungen des Durchführungsplans von Johannes-
burg betreffend die Erschließung von Energie zu Gunsten der
nachhaltigen Entwicklung;

7. fordert die Regierungen auf, weitere Schritte zu un-
ternehmen, um die Bereitstellung finanzieller Ressourcen,
den Technologietransfer, den Kapazitätsaufbau und die Ver-
breitung umweltgerechter Technologien zu Gunsten der Ent-
wicklungs- und Transformationsländer zu bewirken, wie im
Durchführungsplan von Johannesburg vorgesehen;

8. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die An-
strengungen der afrikanischen Länder zur Förderung der Er-
schließung, Erzeugung und Nutzung neuer und erneuerbarer
Energiequellen in Anbetracht des besonderen Bedarfs Afrikas
an zuverlässigen und erschwinglichen Energieleistungen zu
unterstützen;

9. fordert die internationale Gemeinschaft außerdem
auf, unter anderem durch finanzielle und technische Hilfe die
am wenigsten entwickelten Länder, die Binnenentwicklungs-
länder und die kleinen Inselentwicklungsländer bei ihren An-
strengungen zur Erschließung und Nutzung von Energieres-
sourcen, einschließlich neuer und erneuerbarer Energie, zu
unterstützen;

10. wiederholt ihren Aufruf an alle zuständigen Finan-
zierungsinstitutionen, an bilaterale und multilaterale Geber
sowie an regionale Finanzierungsinstitutionen und nichtstaat-
liche Organisationen, auch weiterhin nach Bedarf die An-
strengungen zum Ausbau des Energiesektors in Entwick-
lungs- und Transformationsländern auf der Grundlage um-
weltfreundlicher und erwiesenermaßen tragfähiger neuer und
erneuerbarer Energiequellen zu unterstützen, unter voller Be-
rücksichtigung der Entwicklungsstruktur der auf Energie ba-
sierenden Volkswirtschaften der Entwicklungsländer, und da-
bei behilflich zu sein, die notwendige Investitionshöhe für ei-
ne Ausdehnung der Energieversorgung auch über städtische
Gebiete hinaus zu erreichen;

11. nimmt Kenntnis von den innerhalb des Systems der
Vereinten Nationen laufenden Aktivitäten zur Förderung neu-
er und erneuerbarer Energiequellen und befürwortet diese
Aktivitäten;

12. legt dem System der Vereinten Nationen nahe, auch
weiterhin die Öffentlichkeit für die Bedeutung der Erschlie-

ßung von Energie zu Gunsten der nachhaltigen Entwicklung
zu sensibilisieren, namentlich für die Notwendigkeit der För-
derung neuer und erneuerbarer Energiequellen und die größe-
re Rolle, die sie bei der globalen Energieversorgung spielen
können, insbesondere im Kontext der nachhaltigen Entwick-
lung und der Armutsbekämpfung;

13. ermutigt den Generalsekretär, seine Bemühungen
um die Mobilisierung finanzieller Mittel, die gesichert und
berechenbar sind, und die Gewährung technischer Hilfe so-
wie um die erhöhte Wirksamkeit und die vollständige Nut-
zung vorhandener internationaler Gelder für die wirksame
Durchführung hochprioritärer nationaler und regionaler Vor-
haben im Bereich neuer und erneuerbarer Energiequellen
fortzusetzen;

14. betont, dass die breitere Nutzung und Nutzbarma-
chung verfügbarer und zusätzlicher neuer und erneuerbarer
Energiequellen Technologietransfer und -verbreitung auf
weltweiter Ebene erfordern, so auch durch die Nord-Süd- und
die Süd-Süd-Zusammenarbeit und die Dreieckskooperation;

15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

16. beschließt, unter dem Punkt „Nachhaltige Entwick-
lung“ den Unterpunkt „Förderung neuer und erneuerbarer
Energiequellen“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer
vierundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/198

Verabschiedet auf der 78. Plenarsitzung am 19. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/420,
Ziff. 12)184.

62/198. Umsetzung der Ergebnisse der Konferenz der
Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungs-
wesen (Habitat II) und Stärkung des Programms
der Vereinten Nationen für menschliche Siedlun-
gen (UN-Habitat)

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3327 (XXIX) vom
16. Dezember 1974, 32/162 vom 19. Dezember 1977, 34/115
vom 14. Dezember 1979, 56/205 und 56/206 vom 21. Dezem-
ber 2001, 57/275 vom 20. Dezember 2002, 58/226 und
58/227 vom 23. Dezember 2003, 59/239 vom 22. Dezember
2004, 60/203 vom 22. Dezember 2005 und 61/206 vom
20. Dezember 2006,

Kenntnis nehmend von den Resolutionen des Wirtschafts-
und Sozialrats 2002/38 vom 26. Juli 2002 und 2003/62 vom
25. Juli 2003 sowie den Ratsbeschlüssen 2004/300 vom
23. Juli 2004, 2005/298 vom 26. Juli 2005, 2006/247 vom
27. Juli 2006 und 2007/249 vom 26. Juli 2007,

184 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 




